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Gemeinde Turbenthal. Festlegung des 
Gewässerraums im Siedlungsgebiet. 

Sachverhalt und Erwägungen 

A. Ausgangslage 

Der Gemeinderat Turbenthal stimmte am 4. Juli 2017 der Festlegung des Gewässer-
raums im Siedlungsgebiet zu und übermittelte dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und 
Luft (AWEL) die zugehörigen Unterlagen zur Beurteilung und Festlegung. 

§ 15 e der Verordnung über den Hochwasserschutz und die Wasserbaupolizei vom 
14. Oktober 1992 (HWSchV; LS 724.112) bestimmt, dass die Gemeinde dem AWEL den 
Entwurf für die Festlegung des Gewässerraums von Gewässern von lokaler Bedeutung im 
Sinne von § 13 Abs. 2 des Wasserwirtschaftsgesetzes vom 2. Juni 1991 (WWG; LS 
724.11) in Bauzonen, kommunalen Freihaltezonen, Erholungszonen und Reservezonen 
zur Vorprüfung einreicht. 

Der Entwurf der Unterlagen für die Gewässerraumfestlegung wurde vom AWEL im Sinne 
von § 15 e HWSchV vorgeprüft (Schreiben des AWEL zuhanden der Gemeinde Turbenthal 
vom 19. April 2016). 

Nach der Bereinigung der Unterlagen lagen diese vom 17. März bis 16. Mai 2017 öffentlich 
auf. Über den Beginn der öffentlichen Auflage hat die Gemeinde gestützt auf § 15 g Abs. 2 
HWSchV die von der Festlegung betroffenen Grundeigentümer schriftlich informiert, soweit 
diese Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz haben oder der Gemeinde schriftlich ein 
inländisches Zustelldomizil bezeichnet haben. Während dieser Frist ist eine Einwendung 
gegen die Gewässerraumfestlegung erhoben worden. Über den Umgang gibt die vor-
liegende Verfügung in Buchstabe H sowie die Stellungnahme zu den nicht berücksichtigten 
Einwendungen Auskunft. 

Im Rahmen des Festlegungsprozesses äusserte das AWEL Vorbehalte, welche zu 
Änderungen der Vorlage geführt haben. Die von den Anpassungen betroffenen Grund-
eigentümer wurden mit Schreiben vom 23. August 2018 über die Änderungen informiert 
und erhielten erneut die Möglichkeit, Einwendungen gegen die Gewässerraumfestlegung 
zu erheben. Innerhalb der 30-tägigen Frist sind vier weitere Einwendungen gegen die 
Gewässerraumfestlegung erhoben worden. Über den Umgang gibt die vorliegende 
Verfügung in Buchstabe H sowie die Stellungnahme zu den nicht berücksichtigten 
Einwendungen Auskunft. 

In den nun vorliegenden Unterlagen sind die Forderungen des AWEL vollständig 
berücksichtigt. 



Baudirektion 
2/10 

Im Siedlungsgebiet von Turbenthal wird der Gewässerraum im Sinne von Art. 41a und 
Art. 41b der Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998 (GSchV; SR 814.201) an 
folgenden Gewässern festgelegt: 

• Fridtalbach, öffentliches Gewässer Nr. 2.0 
• Hutzikerbach, öffentliches Gewässer Nr. 3.0 
• Chämibach, öffentliches Gewässer Nr. 6.0 
• Chatzenbach, öffentliches Gewässer Nr. 7.0 
• Tobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 7.7 
• Chälenbach, öffentliches Gewässer Nr. 9.0 
• Altbergbach, öffentliches Gewässer Nr. 25.1 
• Rietbach, öffentliches Gewässer Nr. 27.0 
• Lobenstelbach, öffentliches Gewässer Nr. 28.0 
• Bichelsee, öffentliche Gewässer Nr. 25.0 

Das Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20) definiert in Art. 36a 
den Begriff Gewässerraum als den Raum, den oberirdische Gewässer benötigen, um fol-
gende Funktionen gewährleisten zu können: 

a. die natürlichen Funktionen der Gewässer; 
b. den Schutz vor Hochwasser; 
c. die Gewässernutzung. 

Gestützt auf die Ausführungsbestimmungen in Art. 41a ff. GSchV ist zu prüfen, ob der vor-
liegende Vorschlag für die Festlegung des Gewässerraums in diesem Sinne rechtmässig 
und zweckmässig ist. 

B. 	Minimaler Gewässerraum 

Da sich ein grosser Teil des Gemeindegebiets im Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler mit gewässerbezogenen Schutzzielen befindet (BLN-Gebiet Hörnli-
Bergland, Objekt-Nr. 1420), ist der minimale Gewässerraum für den Tobelbach, den Chä-
lenbach, den Rietbach, den Altbergbach, den Lobenstelbach sowie für Abschnitte des 
Chatzenbachs (Nrn. 9-15) und des Hutzikerbachs (Nr. 5) gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV zu 
ermitteln. 

Der Chämibach, der Fridtalbach sowie Abschnitte des Chatzenbachs (Nrn. 1-8) und des 
Hutzikerbachs (Nrn. 1-4) kommen ausserhalb des BLN-Gebiets zu liegen. Demnach richtet 
sich der minimale Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 2 GSchV. 

Für den Bichelsee wird ein minimaler Gewässerraum gemäss Art. 41b Abs. 1 GSchV fest-
gelegt. Der vorgesehene 15 m breite Gewässerraum wird als ausreichend erachtet. 
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C. Verzicht auf Gewässerraum 

Gestützt auf Art. 41a Abs. 5 Bst. b GSchV kann bei eingedolten Gewässern auf die Festle-
gung des Gewässerraums verzichtet werden, soweit keine überwiegenden Interessen ent-
gegenstehen. Bei fünf eingedolten Gewässerabschnitten am Chatzenbach (Nrn. 12 und 
14), Chämibach (Nrn. 1 und 4) und Hutzikerbach (Nr. 4) wird im Strassenraum und inner-
halb der Gleisanlage auf die Festlegung des Gewässerraums verzichtet. Diese Abschnitte 
weisen weder ein Hochwasserschutzdefizit noch ein theoretisches Öffnungspotenzial auf 
und sind mittels planerischen Festlegungen grundsätzlich vor weiterer Überstellung ge-
schützt. 

An sämtlichen Wasserrechtskanälen im Siedlungsgebiet wird unter Anwendung von 
Art. 41a Abs. 5 Bst. c GSchV auf die Festlegung des Gewässerraums verzichtet. Die Kanä-
le weisen kein Hochwasserschutzdefizit und Revitalisierungspotenzial auf. In Kapitel 4.1 
des technischen Berichts wird nachgewiesen, dass einem Verzicht auf eine Gewässer-
raumfestlegung bei den Wasserrechtskanälen keine überwiegenden Interessen entgegen-
stehen. 

D. Erhöhung Gewässerraum 

In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, ob der Gewässerraum erhöht werden muss, damit 
er die Funktionen gemäss Art. 36a GSchG erfüllen kann. 

Gemäss Gefahrenkarte (BDV-Nr. 1874 vom 19. Dezember 2014) liegen für grosse Berei-
che des Siedlungsgebiets eine geringe bis mittlere Gefährdung durch Hochwasser vor 
(gelber und blauer Bereich). Entsprechende Querprofilbetrachtungen zeigen, dass für die 
Gewährleistung des Hochwasserschutzes der minimale Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 
2 GSchV für Abschnitte des Chatzenbachs (Nr. 3), des Chämibachs (Nr. 2) und des Frid-
talbachs (Nrn. 2 und 4) erhöht werden muss. An den übrigen Gewässerabschnitten kann 
das Hochwasserschutzdefizit innerhalb des minimalen Gewässerraums behoben werden, 
da mit dem minimalen Gewässerraum nach Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV genügend Raum 
für einen allfälligen Ausbau und für die Zugänglichkeit gesichert wird. 

Für die Gewässer im Siedlungsgebiet von Turbenthal sind gemäss kantonaler Revitalisie-
rungsplanung keine prioritäreren Abschnitte (Umsetzungshorizont 20 Jahre) bezeichnet. 
Eine Erhöhung des Gewässerraums aufgrund von vorhandenem Revitalisierungspotenzial 
(grosser Nutzen für Natur und Landschaft im Verhältnis zum Aufwand) ist ohne weitere 
Nachweise für den Chämibach, den Hutzikerbach sowie für Abschnitte des Chatzenbachs 
(Nrn. 1-4) erforderlich. 

Aufgrund der Lage der Gemeinde im «Vorranggebiet für eine naturnahe und ästhetisch 
hochwertige Gestaltung der Fliessgewässer» gemäss kantonalem Richtplan ist der Gewäs-
serraum ohne weitere Nachweise im Siedlungsgebiet auf das erforderliche Mass gemäss 
Art. 41a Abs. 1 GSchV zu erhöhen. Diesem Umstand wird im technischen Bericht Rech-
nung getragen. 

Ein weitergehender Raumbedarf zur Sicherung der Gewässernutzung wird aus Erholungs-
gründen für Abschnitte des Chatzenbachs (Nrn. 1, 6 und 8) und des Chämibachs (Nr. 2) 
festgelegt. 



Baudirektion 
4/10 

E. Anpassung an die baulichen Gegebenheiten 

Gemäss Art. 41a Abs. 4 GSchV kann die Breite des Gewässerraums in dicht überbauten 
Gebieten den baulichen Gegebenheiten angepasst werden, soweit der Schutz vor Hoch-
wasser gewährleistet ist. 

Für die Abschnitte des Chatzenbachs (Nrn. 2, 13 und 15) und des Hutzikerbachs (Nrn. 1 
und 3) wird ein reduzierter Gewässerraum von 11 m Breite ausgeschieden. Diese Ab-
schnitte liegen im dicht überbauten Gebiet. Die Reduktion des Gewässerraums wird als 
recht- und zweckmässig erachtet. 

Der Gewässerraum nach Art. 41a Abs.1 GSchV wird an Abschnitten des Chämibachs (Nr. 
2a), des Chatzenbachs (Nrn. 1 und 3) und des Hutzikerbachs (Nr. 2) reduziert, da die Ab-
schnitte zum Teil in dicht überbautem Gebiet liegen oder der Gewässerraum nach Bio-
diversitätskurve aufgrund der bestehenden Bebauungsstrukturen entlang dieser Gewäs-
serabschnitte die Möglichkeiten für eine Revitalisierung nicht verbessert. Der Nachweis für 
eine mögliche Reduktion des Gewässerraums nach Biodiversitätskurve bzw. aufgrund von 
dicht überbautem Gebiet ist somit erbracht und die Festlegung sowohl recht- als auch 
zweckmässig. 

Entlang des Chatzenbachs wird der Gewässerraum für die Abschnitte Nrn. 9 und 10 
asymmetrisch zur Gewässerachse und in Abschnitt 10 leicht reduziert angeordnet. Die 
asymmetrische Anordnung wird dadurch begründet, dass dadurch der Gewässerraum an 
die bestehende Gewässerparzelle angelehnt werden soll. Dies ergibt eine insgesamt bes-
sere Lösung im Sinne einer Harmonisierung mit bestehende Vorgaben (Parzellengrenze). 
Die Zugänglichkeit für den Gewässerunterhalt bleibt gewährleistet und die Funktionen des 
Gewässerraums werden damit nicht geschmälert. 

F. Schlussprüfung 

Die Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet von Turbenthal wird zusammen-
fassend als rechtmässig, zweckmässig und angemessen beurteilt. 

G. Hinweise 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Gewässerabstand von 5 m gemäss § 21 WWG bis 
zu einer allfälligen Anpassung des Wasserwirtschaftsgesetzes weiterhin Gültigkeit behält. 
Somit ist für alle Gewässer ein Abstand von 5 m von ober- und unterirdischen Bauten und 
Anlagen freizuhalten. 

Die rechtskräftigen Gewässerräume werden vom AWEL in einem Übersichtsplan darge-
stellt (§ 15 n HWSchV). Aufgrund des Geoinformationsgesetzes vom 5. Oktober 2007 
(GeolG; SR 510.62) und seinen Ausführungsbestimmungen müssen die Daten im Geogra-
fischen Informationssystem des Kantons Zürich (GIS-ZH) erfasst und mit Hilfe des GIS-
Browsers der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. 
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H. Einwendungen 

Im Rahmen der öffentlichen Auflage gemäss § 15 g HWSchV ist fristgerecht eine Einwen-
dung mit insgesamt neun Anträgen eingegangen. 

Einwendung WWF/Aqua Viva, Hohlstrasse 110, Postfach, 8010 Zürich, vom 16. Mai 2017 

Antrag 1  

Dem Antrag, den Gewässerraum gemäss Art. 36a GSchG auch an den offenen Gewässern 
ausserhalb des Siedlungsgebietes festzulegen, wird nicht stattgegeben. Gemäss der regie-
rungsrätlichen Strategie zur Festlegung des Gewässerraums (vgl. RRB Nr. 977/2016) wird 
der Gewässerraum vorerst nur im Siedlungsgebiet flächendeckend festgelegt. 

Antrag 2  

Dem Antrag, Gewässerabschnitte mit grossem Revitalisierungspotenzial bei der Festle-
gung des Gewässerraums zu berücksichtigen bzw. eine notwendige Erhöhung des minima-
len Gewässerraums zu beurteilen, wird teilweise stattgegeben. 

Die Notwendigkeit der Beurteilung einer Erhöhung des minimalen Gewässerraums gemäss 
Art. 41a Abs. 1 und 2 GSchV bei Gewässerabschnitten mit grossem Revitalisierungspoten-
zial ist korrekt. An solchen Abschnitten ist ohne weiteren Nachweis mindestens der Ge-
wässerraum nach Biodiversitätskurve (Art. 41a Abs. 1 GSchV) auszuscheiden. Die ent-
sprechenden Abschnitte aus der Revitalisierungsplanung wurden im technischen Bericht 
ergänzt. Aufgrund der Lage der Gemeinde in einem gemäss kantonalem Richtplan ausge-
wiesenen Vorranggebiet für eine naturnahe und ästhetisch hochwertige Gestaltung der 
Fliessgewässer werden alle Gewässerräume grundsätzlich ohnehin gemäss Biodiversitäts-
kurve festgelegt. An einigen Abschnitten wird der Gewässerraum gemäss Biodiversitäts-
kurve jedoch reduziert, da die Abschnitte in dicht überbautem Gebiet liegen oder der Ge-
wässerraum nach Biodiversitätskurve aufgrund der bestehenden Bebauungsstrukturen die 
Möglichkeiten für eine Revitalisierung nicht verbessert. 

Antrag 3  

Dem Antrag, für die Fliessgewässerabschnitte Cha_05 bis Cha_08 den minimalen Gewäs-
serraum gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV festzulegen, wird nicht stattgegeben. Der Gewäs-
serraum für die Abschnitte Cha_05 bis Cha_08 ist bereits gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV 
ausgeschieden, da sich Turbenthal gemäss kantonalem Richtplan in einem Vorranggebiet 
für eine ästhetisch hochwertige Gestaltung der Fliessgewässer befindet (vgl. auch Antrag 
2). 

Antrag 4 

Es wird beantragt, auch für künstliche Gewässer einen Gewässerraum festzulegen. Es 
fehle der Nachweis, dass die künstlichen Gewässer keine natürlichen Funktionen erfüllen 
und kein ökologisches Potenzial aufweisen würden. 

Diesem Antrag wird teilweise stattgegeben. Der Kanal ist ein Zeitzeuge aus der Industriali-
sierung und diente der Erzeugung von Energie. Heute wird der Kanal nicht mehr genutzt. 
Das künstliche Gewässer ist nicht fischgängig, weist eine sehr schwache Fliesskraft auf 
und liegt im Sommer teilweise trocken. Weil der Kanal häufig verschlammt, muss er regel-
mässig ausgebaggert werden. Diese Faktoren führen zu einem geringen ökologischen Po- 
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tenzial. Der Kanal weist zudem keine Hochwasserprobleme auf. Eine Revitalisierung würde 
dem Charakter des Kanals als Zeitzeuge widersprechen und dessen historischen Wert 
zerstören. Die Ausscheidung eines Gewässerraums ist daher nicht zweckmässig. 

Der entsprechende Nachweis, dass auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet 
werden kann, wurde im technischen Bericht ergänzt. 

Antrag 5  

Der Einwender beantragt, dass bei eingedolten Gewässern die natürliche Gerinnesohlen-
breite zu bestimmen sei, beispielsweise anhand nachfolgender offener Gewässerabschnit-
te. Entsprechend der ermittelten natürlichen Gerinnesohlenbreite sei die Gewässerraum-
breite festzulegen. 

Dem Antrag wird teilweise stattgegen. Die Angabe des Dolendurchmessers und dem dar-
aus abgeleiteten minimalen Gewässerraum gemäss Art. 41a GSchV wurde im technischen 
Bericht ergänzt. Gemäss § 15 k Abs. 3 HWSchV beträgt die Breite des Gewässerraums bei 
eingedolten Gewässern mindestens 11 Meter. In begründeten Fällen kann davon abgewi-
chen werden, insbesondere wenn das Gewässer langfristig nur mit unverhältnismässigem 
Aufwand zu revitalisieren wäre. Nebst einem Verzicht auf eine Gewässerraumfestlegung 
bei eingedolten Gewässern gemäss Art. 41a Abs. 5 Bst. b GSchV ist somit gemäss § 15 k 
Abs. 3 HWSchV in begründeten Fällen auch eine Unterschreitung des 11 Meter breiten 
Gewässerraums zulässig. Die vorliegenden Breiten der Gewässerräume der eingedolten 
Gewässer werden als ausreichend beurteilt, erfüllen die gesetzlichen Vorgaben und wer-
den somit als recht- und zweckmässig erachtet. 

Antrag 6  

Dem Antrag, es sei zu begründen, inwiefern das Lebensraum- und Gewässersystem aus-
reichend sei resp. nicht speziell durch eine Erhöhung des Gewässerraums verbessert wer-
den könne, wird nicht stattgegeben. Da sich ein grosser Teil des Gemeindegebietes im 
BLN-Gebiet bzw. das gesamte Gemeindegebiet im Vorranggebiet für eine ästhetisch 
hochwertige Gestaltung der Fliessgewässer befindet, wurde der minimale Gewässerraum 
gemäss Biodiversitätskurve bestimmt, welche dem Gewässersystem und seinem Lebens-
raum in der Regel bereits einen genügend grossen Gewässerraum sichert. Zudem wurde 
für alle Abschnitte geprüft, ob der minimale Gewässerraum aufgrund verschiedener Krite-
rien zu den Themen Hochwasserschutz, Revitalisierung, Natur- und Landschaftsschutz und 
Gewässernutzung (inkl. Erholung) erhöht werden muss. 

Antrag 7  

Dem Antrag, keine dicht überbauten Gebiete in Weilern festzulegen und entsprechend den 
Gewässerraum der betroffenen Gewässerabschnitte nicht zu reduzieren, wird nicht statt-
gegeben. 

Ob ein Weiler als dicht überbaut gelten kann oder nicht ist im Einzelfall zu klären. Eine ge-
nerelle Aussage, dass Weiler als nicht dicht überbaute Gebiete gelten, ist nicht zulässig. 
Die Frage, ob die betroffenen Weiler Oberhofen, Neubrunn und Seelmatten im Grundsatz 
als dicht überbaut gelten können oder nicht, ist nur im Falle des Weilers Neubrunn relevant, 
wo der Gewässerraum aufgrund «dicht überbauter Verhältnisse» den baulichen Gegeben-
heiten angepasst wurde. 
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Antrag 8  

Dem Antrag, dass für die Abschnitte Cha_01 bis Cha_03 und Hut_01 bis Hut_03 die Fest-
legung «dicht überbaut» aufzuheben sei, wird nicht stattgegeben. Die Umgebung der Ab-
schnitte Hut_01 bis Hut_03 des Hutzikerbachs sowie Cha_02 des Chatzenbachs wird auf-
grund der Bundesgerichtsurteile und der Verwaltungspraxis des AWEL als dicht überbaut 
beurteilt. Da der minimale Gewässerraum gemäss Art. 41a Abs. 2 GSchV (kein BLN-
Gebiet) bei den Abschnitten Cha_01 und Cha_03 aufgrund des für den Hochwasserschutz 
nötigen Gewässerraums überschritten ist, ist die Frage, ob es sich um ein dicht überbautes 
Gebiet handelt, unerheblich. 

Antrag 9  

Dem Antrag, für die Gewässerabschnitte des Fridtalbachs den minimalen Gewässerraum 
gemäss Art. 41a Abs. 1 GSchV festzulegen, wird nicht stattgegeben. Der Gewässerraum 
wird für den Fridtalbach wird bereits aus Gründen der Revitalisierung und des Natur- und 
Landschaftsschutzes gemäss Biodiversitätskurve festgelegt. 

Weiterführende Erläuterungen zu den nicht und teilweise berücksichtigten Anträgen sind 
dem Bericht über die nicht berücksichtigten Einwendungen zu entnehmen. 

Im Rahmen des Festlegungsprozesses äusserte das AWEL Vorbehalte, welche zu Ände-
rungen der Vorlage geführt haben. Die von den Anpassungen betroffenen Grundeigentü-
mer wurden über die Änderungen informiert. Innerhalb der 30-tägigen Frist sind vier Ein-
wendungen gegen die Gewässerraumfestlegung erhoben worden. 

Einwendung Heinrich Büchi, Seelmatten 842, 8488 Turbenthal, vom 23. September 2018 

Dem Antrag, im Gewässerraumplan Lobensteelbach die aktuellen Pläne zu hinterlegen, 
wird nicht stattgegeben. Da die Plangrundlage nur der Information dient und keine Verbind-
lichkeiten mit sich bringt, wird eine laufende Anpassung der Plangrundlagen in einem 
mehrjährigen Projekt für unverhältnismässig erachtet. 

Weiterführende Erläuterungen sind dem Bericht über die nicht berücksichtigten Einwen-
dungen zu entnehmen. 

Einwendungen 
Wilfried Kägi, Neubrunn, 8488 Turbenthal, vom 21. September 2018 

- Peter Koch und Cornelia Obitsch, Neubrunn 713 + 712, 8488 Turbenthal, vom 21. Sep-
tember 2018 

- Alfred Fehr, Neubrunn 710, 8488 Turbenthal, vom 22. September 2018 

Oben genannte Einwender beantragen, im Abschnitt Cha_14 analog des Abschnitts 
Cha_12 auf eine Gewässerraumfestlegung am Chatzenbach zu verzichten, da das Gewäs-
ser in diesem Bereich eingedolt sei. Weiter wird von den Einwendern bemängelt, dass die 
genauen Folgen für die betroffenen Liegenschaften nicht klar respektive nicht verbindlich 
festgehalten seien. Es werde bezweifelt, dass der Gewässerraum für die Nutzung der an-
grenzenden Grundstücke keine Folgen habe. Zudem komme die Beanspruchung der be-
troffenen Grundstücke einer Enteignung gleich. 
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Dem Antrag wird teilweise stattgegeben. Der Vergleich mit dem eingedolten Abschnitt 
Cha_12 ist zumindest für denjenigen Teil von Abschnitt Cha_14, bei welchen die Eindolung 
im Strassenraum verläuft, nachvollziehbar. Für diesen Abschnitt kann dem Verzicht auf 
eine Gewässerraumfestlegung zugestimmt werden, da keine überwiegenden Interessen 
entgegenstehen. Für den oberliegenden Teilabschnitt, in welchem die Eindolung parallel 
neben der Strasse verläuft, besteht jedoch ein Öffnungspotenzial. Ein Verzicht auf eine 
Gewässerraumfestlegung ist für den oberen Teilabschnitt daher nicht möglich. Die Ab-
schnittsbildung kann jedoch so angepasst werden, dass für den unteren Teilabschnitt von 
Cha_14 ebenfalls auf die Festlegung eines Gewässerraums verzichtet werden kann. 

Des Weiteren wird betreffend Nutzungseinschränkungen wird auf den Bericht über die nicht 
berücksichtigten Einwendungen verwiesen. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. 	Der Gewässerraum wird im Sinne von Art. 41a und Art. 41b GSchV und gestützt auf 
§ 15 h HWSchV an folgenden Gewässern im Siedlungsgebiet festgelegt: 

- Fridtalbach, öffentliches Gewässer Nr. 2.0 
- Hutzikerbach, öffentliches Gewässer Nr. 3.0 
- Chämibach, öffentliches Gewässer Nr. 6.0 
- Chatzenbach, öffentliches Gewässer Nr. 7.0 
- Tobelbach, öffentliches Gewässer Nr. 7.7 

Chälenbach, öffentliches Gewässer Nr. 9.0 
- Altbergbach, öffentliches Gewässer Nr. 25.1 

Rietbach, öffentliches Gewässer Nr. 27.0 
- Lobenstelbach, öffentliches Gewässer Nr. 28.0 
- Bichelsee, öffentliche Gewässer Nr. 25.0 

Massgebende Unterlagen: 
1. Technischer Bericht vom 4. Oktober 2018 
2. Gewässerraumpläne Nrn. 1-4 und 6-14, Mst. 1:500 vom 30. Mai 2018 
3. Gewässerraumplan Nr. 5, Mst. 1:500 vom 4. Oktober 2018 
4. Gewässerraumplan Nr. 15, Mst. 1:2000 vom 30. Mai 2018 

II. Die Einwendungen von WWF/Aqua Viva vom 16. Mai 2017 werden teilweise berück-
sichtigt, im Übrigen im Sinne des Berichts über die nicht berücksichtigten Einwen-
dungen abgewiesen. 

III. Die Einwendung von Wilfried Kägi vom 21. September 2018 wird teilweise berück-
sichtigt, im Übrigen im Sinne des Berichts über die nicht berücksichtigten Einwen-
dungen abgewiesen. 

IV. Die Einwendung von Peter Koch und Cornelia Obitsch vom 21. September 2018 wird 
teilweise berücksichtigt, im Übrigen im Sinne des Berichts über die nicht berücksich-
tigten Einwendungen abgewiesen. 
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V. Die Einwendung von Alfred Fehr vom 22. September 2018 wird teilweise berücksich-
tigt, im Übrigen im Sinne des Berichts über die nicht berücksichtigten Einwendungen 
abgewiesen. 

VI. Die Einwendung von Heinrich Büchi vom 23. September 2018 wird im Sinne des 
Berichts über die nicht berücksichtigten Einwendungen abgewiesen. 

VII. Diese Verfügung ist durch die Gemeinde öffentlich bekannt zu machen und zusam-
men mit der Stellungnahme zu den nicht berücksichtigten Einwendungen öffentlich 
aufzulegen (§ 15 i Abs. 1 HWSchV). 

VIII. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Veröffentlichung an gerech-
net, beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht 
werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen An-
trag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. 
Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizu-
legen. Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IX. Mitteilung an 
a) Die Gemeinde Turbenthal, Tösstalstrasse 56, Postfach 132, 8488 Turbenthal, für 
' 	sich und zur Eröffnung an die Einwender, mit folgenden Beilagen: 

- Technischer Bericht vom 4. Oktober 2018, inkl. Beilagen Nrn. 1-3 (3-fach) 
- Gewässerraumpläne Nrn. 1-4 und 6-14, Mst. 1:500 vom 30. Mai 2018 (3-fach) 

Gewässerraumplan Nr. 5, Mst. 1:500 vom 4. Oktober 2018 (3-fach) 
Gewässerraumplan Nr. 15, Mst. 1:2000 vom 30. Mai 2018 (3-fach) 

- Übersichtsplan, Mst. 1:5000 vom 30. Mai 2018 (3-fach) 
- Stellungnahme zu den nicht berücksichtigten Einwendungen vom 23. Novem-

ber 2018; 
b) Suter von Känel Wild AG, Fiona Mera, Förrlibuckstrasse 30, 8005 Zürich; 
c) die Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr, Stab, Maureen Mahler; 
d) das Amt für Landschaft und Natur, Strategie, Koordination & Recht, Franziska 

Heinrich; 
e) das Tiefbauamt, Abteilung Projektieren und Realisieren, Christoph Abegg; 
f) das Amt für Raumentwicklung, Abteilung Raumplanung, Bernard Capeder; 
g) das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abteilung Wasserbau, Sandra Wini-

ger; 
h) das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abteilung Wasserbau, Adrian Stu-

cki; 
i) das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abteilung Wasserbau, Ruedi Karrer; 
j) das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abteilung Wasserbau, Max Dornbie-

rer. 
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Im Auftrag der Baudirektion: 

Versand: 
Christoph Zemp 
Amtschef 	

0 6. Dez. 2018 
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  1. Einleitung 
Ausgangslage 

Verfahren zur Festlegung 
des Gewässerraums 

Produkte 
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  2. Grundlagen 
  2.1 Auftrag und gesetzliche Vorgaben des 

Bundes 
Gewässerschutzgesetz  

  
 2.2 Vorabklärung 
Ziel 
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Bundesinventar  

Bundesinventar der Landschaften und 
Naturdenkmäler von nationaler 
Bedeutung (BLN) 
(Quelle: maps.zh.ch) 

Raumordnungskonzept 
Kanton Zürich 

Kantonaler Richtplan 
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Revitalisierungsplanung 

Kantonale Revitalisierungsplanung, 
Ausschnitt Gemeinde Turbenthal 
 
Nutzen einer Revitalisierung im 
Verhältnis zum Aufwand: 

(Quelle: maps.zh.ch) 

Naturgefahrenkarte 

Synoptische Gefahrenkarte, Ausschnitt 
Gemeinde Turbenthal  
 

 
(Quelle: maps.zh.ch) 
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Risikokarte 

Empfindliche Gebäude Neubrunn 

Empfindliche Gebäude Turbenthal 

Gewässernutzung und 
Wasserrechte 
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(Quelle: maps.zh.ch) 

Hochwasserschutzprojekte 
Chatzenbach / Leerütibach Neubrunn 

Infrastrukturprojekte 

Kantonale Schutzobjekte 
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Denkmalschutzobjekte und archäolo-
gische Zonen, Gemeinde Turbenthal 
(Quelle: maps.zh.ch) 

 

Gewässerschutzkarte 
 

Gewässerschutzbereiche und 
Grundwasserschutzzonen 
(Quelle: maps.zh.ch) 
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Grosse Bauvorhaben 

Bauvorhaben Setzi 

Bestehende 
Gewässerabstandslinien 

•

•

•

•

•
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 2.3 Weiterführende Grundlagen 

  

 2.4 Grundsätze und Prinzipien der 
Gewässerraumausscheidung 

Ortsspezifische 
Gesamtschau 

Gewässerraum an allen 
öffentlichen Gewässern 

Nachweis 
Hochwassersicherheit 

Berücksichtigung von 
zusätzlichen Kriterien 
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Anordnung des 
Gewässerraums 

Bestandesgarantie und 
Bewilligungsfähigkeit von 
bestehenden Bauten und 
Anlagen 

Extensive Gestaltung und 
Bewirtschaftung 

Gewässerraum bei 
eingedolten Gewässern 

Übergangsbereich 
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 3. Abschnittbildung 
 3.1 Kriterien 
Ökomorphologie-Erhebung 

Grundsätze 
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 3.2 Abschnitte 
Allgemeiner Hinweis 

Chatzenbach Abschnitt Kilometrierung Breitenvariabilität bestehende Sohlen-
breite / Dolendurch-
messer 
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Tobelbach Abschnitt Kilometrierung Breitenvariabilität bestehender Dolen-
durchmesser 

Chälenbach Abschnitt Kilometrierung 
[km] 

Breitenvariabilität bestehender Dolen-
durchmesser 
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Chämibach Abschnitt Kilometrierung Breitenvariabilität bestehende Sohlen-
breite / Dolendurch-
messer
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Hutzikerbach Abschnitt Kilometrierung Breitenvariabilität bestehende Sohlen-
breite / Dolendurch-
messer

Fridtalbach Abschnitt Kilometrierung Breitenvariabilität bestehende Sohlen-
breite / Dolendurch-
messer
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Lobenstelbach und Rietbach 
Neubrunn 

Abschnitt Kilometrierung Breitenvariabilität bestehende Sohlen-
breite / Dolendurch-
messer
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Rietbach und Altbergbach 
Bichelsee 

Abschnitt Kilometrierung Breitenvariabilität bestehende Sohlen-
breite / Dolendurch-
messer

Abschnitt Kilometrierung Breitenvariabilität bestehender Dolen-
durchmesser
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 4. Bemessung Gewässerraum 
 4.1 Gewässerraum nach GSchG / GSchV 
Grundsatz / Ablauf 

Herleitung der natürlichen Gerinnesoh-
lenbreite (nGSB) bei offenen Fliessge-
wässern 

Herleitung der natürlichen Gerinnesoh-
lenbreite (nGSB) bei Eindolungen 

Gewässerraum für Fliessgewässer in 
Schutzgebieten (Art. 41a Abs. 1 GSchV) 
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Gewässerraum für Fliessgewäser 
ausserhalb von Schutzgebieten  
(Art. 41a Abs. 2 GSchV) 

Gewässerraum für stehende Gewässer 
(Art. 41b GSchV) 

Fliessgewässer 
Allgemeiner Hinweis 

Chatzenbach 

Abschnitt nGSB BLN - Gebiet Gewässerraum  
nach GSchV
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Tobelbach 

Abschnitt natürliche 
Sohlenbreite

BLN - Gebiet Gewässerraum  
nach GSchV

 

Chälenbach 

Abschnitt natürliche 
Sohlenbreite

BLN - Gebiet Gewässerraum  
nach GSchV

Chämibach 

Abschnitt natürliche 
Sohlenbreite

BLN - Gebiet Gewässerraum  
nach GSchV
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Hutzikerbach 

Abschnitt natürliche 
Sohlenbreite 

BLN - Gebiet Gewässerraum nach 
GSchV 

Fridtalbach 

Abschnitt natürliche 
Sohlenbreite 

BLN - Gebiet Gewässerraum  
nach GSchV 

     
     
     
     
     
     
     
     

Lobenstelbach 
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Abschnitt natürliche 
Sohlenbreite 

BLN - Gebiet Gewässerraum  
nach GSchV 

    

    

    

Rietbach 

Abschnitt natürliche 
Sohlenbreite

BLN - Gebiet Gewässerraum nach 
GSchV

Altbergbach 

Abschnitt natürliche 
Sohlenbreite

BLN - Gebiet Gewässerraum  
nach GSchV

Stehende Gewässer 
Bichelsee 

Abschnitt Wasserfläche BLN - Gebiet Gewässerraum  
nach GSchV
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Verzicht bei künstlichen 
Gewässer 

Aktive, offene Wasserrechtskanäle 
(orange) im Siedlungsgebiet von 
Turbenthal 
(Quelle: maps.zh.ch) 

Verzicht bei eingedolten 
Gewässer 

 Abschnitt vor 
Überstellung 

gesichert 

Hochwasser-
schutzdefizit

Theoretisches 
Öffnungs-
potenzial

Gewässer-
raumfest-

legung
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Cha_12 

Cha_14 

Chä_01 

Chä_04 
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Hut_04 

   
 4.2 Prüfung Erhöhung Gewässerraum 
Ziel 

Hochwasserschutz 

Ermitteln der Abschnitte mit einer 
ausgewiesenen Gefährdung 

Eintretenswahrscheinlichkeit der 
Ausuferung bzw. Schwachstelle 
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 Abschnitt mit 
Schwachstelle 

Dicht überbaut Relevante Austrittsstelle [km] 

ab HQ30 ab HQ100  
(empfindliche Nutzungen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewässerraumreduktion in "dicht über-
bauten" Gebieten 

Hochwasserschutznachweis und 
minimale Gewässerraumbreite 
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Gewässerraum nach § 21 WWG 

Revitalisierung 

Kantonale Revitalisierungsplanung 
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Gewässerabschnitte mit Revitalisie-
rungspotenzial (dunkel blau) im Sied-
lungsgebiet von Turbenthal 
(Quelle: maps.zh.ch) 

Zustand der Gewässer im 
Siedlungsgebiet von Turbenthal 

 

Kantonaler Richtplan 
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Natur- und 
Landschaftsschutz 

Entwicklung standorttypischer 
Lebensgemeinschaften: 

Naturnahe Strukturvielfalt in den 
Lebensräumen 
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Räumlich-funktionale Betrachtung über 
das Gesamtgebiet 

Vernetzung der Lebensräume 
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Transport Wasser und Geschiebe 

Dynamische Entwicklung des 
Gewässers 

Landschaftsbild 
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Neobiota 
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Gewässernutzung 

Chatzenbach 
Hochwasserschutz 

Revitalisierungsplanung / Natur- und 
Landschaftsschutz 
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Gewässernutzung 

Fazit 

Abschnitt minimaler Gewässerraum (GSchV) Gewässerraumerhöhung 

nach Art. 41a Abs. 2 
GSchV 

nach Art. 41a Abs. 1 
GSchV 

Hochwasserschutz  Revitalisierung / 
N+L-Schutz  

Gewässernutzung 
(Erholung) 

Tobelbach 
Hochwasserschutz 

Revitalisierungsplanung / Natur- und 
Landschaftsschutz 
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Gewässernutzung 

Fazit 

Abschnitt minimaler Gewässerraum (GSchV) Gewässerraumerhöhung 

 nach Art. 41a 
Abs. 2 GSchV 

nach Art. 41a 
Abs. 1 GSchV 

Hochwasserschutz Revitalisierung / 
N+L-Schutz 

Gewässernutzung 
(Erholung) 

  
Chälenbach 
Hochwasserschutz 

Revitalisierungsplanung / Natur- und 
Landschaftsschutz 

Gewässernutzung 

Fazit 

Abschnitt minimaler Gewässerraum (GSchV) Gewässerraumerhöhung

nach Art. 41a 
Abs. 2 GSchV 

nach Art. 41a 
Abs. 1 GSchV 

Hochwasserschutz Revitalisierung / 
N+L-Schutz

Gewässernutzung 
(Erholung)
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Chämibach / Friedhofbach 
Hochwasserschutz 

 

Revitalisierungsplanung / Natur- und 
Landschaftsschutz 
 

 

Gewässernutzung 

Fazit 
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Abschnitt minimaler Gewässerraum (GSchV) Gewässerraumerhöhung 
 nach Art. 41a 

Abs. 2 GSchV 
nach Art. 41a 
Abs. 1 GSchV 

Hochwasserschutz Revitalisierung / 
N+L-Schutz  

Gewässernutzung 
(Erholung)  

   
Hutzikerbach 
Hochwasserschutz 

Revitalisierungsplanung / Natur- und 
Landschaftsschutz 
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Gewässernutzung 

Fazit 

Abschnitt minimaler Gewässerraum (GSchV) Gewässerraumerhöhung 

nach Art. 41a 
Abs. 2 GSchV 

nach Art. 41a 
Abs. 1 GSchV 

Hochwasserschutz Revitalisierung / 
N+L-Schutz 

Gewässernutzung 
(Erholung) 

   
Fridtalbach 
Hochwasserschutz 
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Revitalisierungsplanung / Natur- und 
Landschaftsschutz 

 

Gewässernutzung 

Fazit 

Abschnitt Minimaler Gewässerraum (GSchV) Gewässerraumerhöhung 
 nach Art. 41a 

Abs. 2 GSchV 
nach Art. 41a 
Abs. 1 GSchV 

Hochwasserschutz  Revitalisierung / 
N+L-Schutz  

Gewässernutzung 
(Erholung)  
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Lobenstelbach 
Hochwasserschutz 

Revitalisierungsplanung / Natur- und 
Landschaftsschutz 
 

 

Gewässernutzung 

Fazit 

Abschnitt minimaler Gewässerraum (GSchV) Gewässerraumerhöhung 
 nach Art. 41a 

Abs. 2 GSchV 
nach Art. 41a 
Abs. 1 GSchV 

Hochwasserschutz  Revitalisierung / 
N+L-Schutz  

Gewässernutzung 
(Erholung)  
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Rietbach 
Hochwasserschutz 

 

Revitalisierungsplanung / Natur- und 
Landschaftsschutz 

 

Gewässernutzung 

Fazit 

Abschnitt minimaler Gewässerraum (GSchV) Gewässerraumerhöhung 
 nach Art. 41a 

Abs. 2 GSchV 
nach Art. 41a 
Abs. 1 GSchV 

Hochwasserschutz Revitalisierung / 
N+L-Schutz 

Gewässernutzung 
(Erholung) 
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Altbergbach 
Hochwasserschutz 

Revitalisierungsplanung / Natur- und 
Landschaftsschutz 
 

Gewässernutzung 

Fazit 

Abschnitt minimaler Gewässerraum (GSchV) Gewässerraumerhöhung 
 nach Art. 41a 

Abs. 2 GSchV 
nach Art. 41a 
Abs. 1 GSchV 

Hochwasserschutz Revitalisierung / 
N+L-Schutz 

Gewässernutzung 
(Erholung) 

Altbergbach 
Hochwasserschutz 

Revitalisierungsplanung / Natur- und 
Landschaftsschutz 

Gewässernutzung 

Fazit 

Abschnitt minimaler Gewässerraum (GSchV) Gewässerraumerhöhung

nach Art. 41a Abs. 
2 GSchV

nach Art. 41a Abs. 
1 GSchV

Hochwasserschutz Revitalisierung / 
N+L-Schutz

Gewässernutzung 
(Erholung)
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  4.3 Anpassung an die baulichen 
Gegebenheiten ("dicht überbaut") 

Ziel 

Festlegung des "dicht 
überbauten" Gebietes 

Gebiet "dicht überbautt" Turbenthal und 
Hutzikon 

Oberhofen  Neubrunn  Seelmatten 
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Reduktion des 
Gewässerraums 
Grundsatz 

Reduktion trotz Revitalisierungspotenzial 

 

Asymmetrische Anordnung 
 

Zusammenfassung Anpas-
sung "dicht überbautes Ge-
biet" 
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Abschnitt Maximaler 
Gewässerraum 

Hochwasserschutz Erholungs–
potenzial 

Reduzierter 
Gewässerraum 

"dicht überbaut" Defizit  Minimale Breite 

  
 4.4 Schlussprüfung 
Recht- und zweckmässige 
Ausgestaltung 

Abschnitte Cha_09 und Cha_10 
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Abschnitt Fri_03 

Abschnitt Lob_01 

Prüfung Harmonisierung  
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  5. Ausscheidung 
Gewässerraum 

 Abschnitt / 
 Plan Nr. 

min. GR nach  
GSchV Art. 41a 

min. GR  
für HWS 

 

min. GR für 
Revitalisierung/ 

 N+L-Schutz 

min. GR für 
Gewässer 
nutzung 

GR nach  
Reduktion "dicht 

 überbaut" 

Definitive  
 Festlegung 

GR Abs. 1 Abs. 2 
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Abschnitt / 
 Plan Nr. 

min. GR nach  
GSchV Art. 41a 

min. GR  
für HWS 

 

min. GR für 
Revitalisierung/ 

 N+L-Schutz 
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Gewässer 
nutzung 

GR nach  
Reduktion "dicht 

 überbaut" 

Definitive  
 Festlegung 

GR Abs. 1 Abs. 2 
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Abschnitt / 
 Plan Nr. 

min. GR nach  
GSchV Art. 41 

min. GR  
für HWS 

 

min. GR für 
Revitalisierung/ 

 N+L-Schutz 

min. GR für 
Gewässer 
nutzung 

GR nach  
Reduktion "dicht 

 überbaut" 

Definitive  
 Festlegung 

GR Abs. 1 Abs. 2 



  Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet 
Technischer Bericht 

    
 
 

 53 Suter • von Känel • Wild • AG 



  Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet 
Technischer Bericht 

 
 
 

 54 Suter • von Känel • Wild • AG 

 6. Mitwirkung 
 6.1 Kantonale Vorprüfung 
Vorgehen 

Prüfung  

Überarbeitung 

Redaktionelle Anpassungen im 
Technischen Bericht 

Pläne 

Gewässer-Ökomorphologie 



  Festlegung des Gewässerraums im Siedlungsgebiet 
Technischer Bericht 

 
 
 

 55 Suter • von Känel • Wild • AG 

Überprüfung der minimalen Gewässer-
raumbreiten nach GSchG/GSchV 

Festlegung des Gewässerraums am 
Bichelsee 

Verzicht auf Gewässerraumfestlegung 
bei künstlichen Gewässern 

Sicherung der Eindolungen vor 
Überstellung 

Überprüfung der Hochwasserschutz-
nachweise und Anpassung der Gewäs-
serräume 
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 6.2 Öffentliche Auflage und Anhörung  
Rechtskraft Änderung der 
HWSchV  

Öffentliche Auflage 

Anhörung 

Anpassungen Neubrunn und 
Seelmatten / öffentliche 
Auflage 
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 6.3 Entscheid der Baudirektion 
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 7. Planungsablauf  
Ablauf 
Gewässerraumfestlegung 

Im Juli 2015 erfolgt 

Bis April 2016 erfolgt 

Bis Januar 2017 

März – Mai 2017 
(60 Tage) 

Juni 2017 

Januar – August 2018 

September 2018 

November 2018 

Dezember 2018 

Januar 2019 
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  Beilagen 
Beilage 1: Nachweis Berechnung Hochwasserschutz 
Beilage 2: Tabellarische Zusammenstellung Gewässerraum-
breiten 
Beilage 3: Vorabklärung 
Beilage 4: Übersichtsplan Gewässerraum (digital) 
Beilage 5: Detailpläne Gewässerraum 



  Gemeinde Turbenthal 
Festlegung Gewässerraum 
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Gewässerraum Festlegung
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Bachnummer27

Gewässerabschnitt/Teilabschnitt

Chä_02

Chä_01b

Beschriftung Gewässerabschnitt

Beschriftung Teilabschnitt

2'694'272 / 1'260'686

Verzicht auf Gewässerraumfestlegung

Wasserrechtskanal aktiv eingedolt / offen
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Suter •
Siedlung
Förrlibuckstrasse 30 skw.ch
Tel. +41 info@skw.ch

Landschaft Verkehr Umwelt
von Känel • Wild • AG

(0)44 315 13 90
8005 Zürich

Von der Baudirektion festgelegt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Gemeinde Turbenthal

Festlegung des Gewässerraums 
im Siedlungsgebiet

nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

1:500 / Chatzenbach Dorf
Plan Nr. 01
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Von der Baudirektion festgelegt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Gemeinde Turbenthal

Festlegung des Gewässerraums 
im Siedlungsgebiet

nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV

1:500 / Chatzenbach Dorf
Plan Nr. 02

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.
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von Känel • Wild • AG

(0)44 315 13 90
8005 Zürich

Von der Baudirektion festgelegt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Gemeinde Turbenthal

Festlegung des Gewässerraums 
im Siedlungsgebiet

nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV

1:500 / Chatzenbach Dorf
Plan Nr. 03

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.
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Verzicht auf Gewässerraumfestlegung
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Landschaft Verkehr Umwelt
von Känel • Wild • AG

(0)44 315 13 90
8005 Zürich

Von der Baudirektion festgelegt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Gemeinde Turbenthal

Festlegung des Gewässerraums 
im Siedlungsgebiet

nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV

1:500 / Chatzenbach Oberhofen
Plan Nr. 04

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

Gewässerraum gemäss Art. 41a GSchV

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

Koordinatenpunkte

Bachname

Gewässerraum Festlegung

Chatzenbach

Bachnummer27

Gewässerabschnitt/Teilabschnitt

Chä_02

Chä_01b

Beschriftung Gewässerabschnitt

Beschriftung Teilabschnitt

2'694'272 / 1'260'771

Verzicht auf Gewässerraumfestlegung
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Von der Baudirektion festgelegt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Gemeinde Turbenthal

Festlegung des Gewässerraums 
im Siedlungsgebiet

nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV
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Plan Nr. 06

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

Gewässerraum gemäss Art. 41a GSchV

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

Koordinatenpunkte

Bachname

Gewässerraum Festlegung

Chatzenbach

Bachnummer27

Gewässerabschnitt/Teilabschnitt

Chä_02

Chä_01b

Beschriftung Gewässerabschnitt

Beschriftung Teilabschnitt

2'694'272 / 1'260'686

Verzicht auf Gewässerraumfestlegung

Wasserrechtskanal aktiv eingedolt / offen
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Für die Baudirektion: BDV-Nr.
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Festlegung des Gewässerraums 
im Siedlungsgebiet

nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV
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Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

Gewässerraum gemäss Art. 41a GSchV

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

Koordinatenpunkte

Bachname

Gewässerraum Festlegung

Chatzenbach

Bachnummer27

Gewässerabschnitt/Teilabschnitt

Chä_02

Chä_01b

Beschriftung Gewässerabschnitt

Beschriftung Teilabschnitt

2'694'272 / 1'260'771

Verzicht auf Gewässerraumfestlegung
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Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.
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Gewässerabschnitt/Teilabschnitt

Chä_02

Chä_01b

Beschriftung Gewässerabschnitt

Beschriftung Teilabschnitt

2'694'272 / 1'260'686

Verzicht auf Gewässerraumfestlegung
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von Känel • Wild • AG
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8005 Zürich

Von der Baudirektion festgelegt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Gemeinde Turbenthal

Festlegung des Gewässerraums 
im Siedlungsgebiet

nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV

N

0 10 25 m5

1:500 / Fridtalbach
Plan Nr. 09

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

Gewässerraum gemäss Art. 41a GSchV

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

Koordinatenpunkte

Bachname

Gewässerraum Festlegung

Chatzenbach

Bachnummer27

Gewässerabschnitt/Teilabschnitt

Chä_02

Chä_01b

Beschriftung Gewässerabschnitt

Beschriftung Teilabschnitt

2'694'272 / 1'260'771

Verzicht auf Gewässerraumfestlegung
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Landschaft Verkehr Umwelt
von Känel • Wild • AG

(0)44 315 13 90
8005 Zürich

Von der Baudirektion festgelegt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Gemeinde Turbenthal

Festlegung des Gewässerraums 
im Siedlungsgebiet

nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV

1:500 / Fridtalbach
Plan Nr. 10

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

Gewässerraum gemäss Art. 41a GSchV

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

Koordinatenpunkte

Bachname

Gewässerraum Festlegung

Chatzenbach

Bachnummer27

Gewässerabschnitt/Teilabschnitt

Chä_02

Chä_01b

Beschriftung Gewässerabschnitt

Beschriftung Teilabschnitt

2'694'272 / 1'260'771

Verzicht auf Gewässerraumfestlegung
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8005 Zürich

Von der Baudirektion festgelegt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Gemeinde Turbenthal

Festlegung des Gewässerraums 
im Siedlungsgebiet

nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV

1:500 / Tobelbach
Plan Nr. 11

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.

Gewässerraum gemäss Art. 41a GSchV

offen/eingedolt ohne eigene Parzelle

offen/eingedolt mit eigener Parzelle

Koordinatenpunkte

Bachname

Gewässerraum Festlegung

Chatzenbach

Bachnummer27

Gewässerabschnitt/Teilabschnitt

Chä_02

Chä_01b

Beschriftung Gewässerabschnitt

Beschriftung Teilabschnitt

2'694'272 / 1'260'771

Verzicht auf Gewässerraumfestlegung
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Von der Baudirektion festgelegt am

Für die Baudirektion: BDV-Nr.

Gemeinde Turbenthal

Festlegung des Gewässerraums 
im Siedlungsgebiet

nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV

N

1:500 / Chälenbach
Plan Nr. 12

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.
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nach Art. 41a GSchV und § 15 HWSchV
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N

1:500 /  Lobenstelbach und Rietbach Seelmatten,
Plan Nr. 13

Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.
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Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.
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Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen der amtlichen Vermessung 
bestimmt. Die Bodenbedeckung, Gebäude und Einzelobjekte dienen lediglich der Orientierung. Ihre Lage beruht auf einfachen Messungen ohne Kontrolle, weshalb 
für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.
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Grundlagedaten
Amtliche Vermessung: Datenportal Amtliche Vermessung, Amt für Raumentwicklung, Baudirektion Kanton Zürich vom 16. Oktober 2016 

Die Daten der Fixpunkte, Grenzpunkte und Einzelpunkte sind nach den gültigen Genauigkeits- und Zuverlässigkeitsanforderungen  der amtlichen Vermessung 
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für deren Richtigkeit keine Gewähr durch den Geometer besteht.
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